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Einziger Paragraph
Änderung der Gebührenordnung 

für die Wiederholung der zweiten Staatsprüfung für Juristen 
zur Verbesserung der Prüfungsnote

Die Gebührenordnung für die Wiederholung der zweiten 
Staatsprüfung für Juristen zur Verbesserung der Prüfungsnote 
vom 6. Mai 2008 (HmbGVBl. S. 178), zuletzt geändert am 
3. Dezember 2024 (HmbGVBl. S. 657), wird wie folgt geändert:

1. § 2 wird wie folgt geändert:

1.1	 In Absatz 1 wird der Gebührensatz „917“ durch den
Gebührensatz „935,34“ ersetzt.

1.2	 Absatz 4 wird wie folgt geändert:

1.2.1	 Der Gebührensatz „496“ wird durch den Gebührensatz 
„383,84“ ersetzt.

1.2.2	 In Nummer 2 werden die Wörter „einer Woche“ durch 
die Wörter „drei Tagen“ ersetzt. 

1.3	 In Absatz 5 wird der Gebührensatz „764“ durch den 
Gebührensatz „779,28“ ersetzt.

1.4	 Absatz 6 wird wie folgt geändert:

1.4.1	 In Satz 2 wird der Gebührensatz „496“ durch den 
Gebührensatz „383,84“ ersetzt.

1.4.2	 In Satz 3 wird der Gebührensatz „764“ durch den 
Gebührensatz „779,28“ ersetzt. 

2. § 3 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

2.1	 In Nummer 1 wird der Gebührensatz „20“ durch den
Gebührensatz „20,40“ ersetzt.

2.2	 In Nummer 2 wird der Gebührensatz „27“ durch den
Gebührensatz „27,50“ ersetzt.

Artikel 3
Auf Grund der §§ 2, 5, 10, 11, 12, 15 und 18 des Gebühren-

gesetzes vom 5. März 1986 (HmbGVBl. S. 37), zuletzt geändert 
am 5. März 2025 (HmbGVBl. S. 268), wird verordnet:

§ 1
Änderung der Gebührenordnung für Amtshandlungen auf 

den Gebieten des Vereins- und des Stiftungsrechts

Die Anlage der Gebührenordnung für Amtshandlungen auf 
den Gebieten des Vereins- und des Stiftungsrechts vom 
10. Dezember 2002 (HmbGVBl. S. 323), zuletzt geändert am
3. Dezember 2024 (HmbGVBl. S. 657, 658), wird wie folgt
geändert:

1. In den nachstehend genannten Nummern treten an die
Stelle der bisherigen Gebührensätze die folgenden
neuen Gebührensätze:
Nummer 1.1	 erster Gebührensatz . 321

zweiter Gebührensatz	 1 297
Nummer 1.2	 erster Gebührensatz . 87

zweiter Gebührensatz	 881
Nummer 1.3	 erster Gebührensatz . 321

zweiter Gebührensatz	 1 297
Nummer 1.4	 erster Gebührensatz . 51

zweiter Gebührensatz	 366
2. Nummer 2.2 erhält folgende Fassung:

„2.2	 Anerkennung einer privaten Stiftung (§ 82 BGB,
§ 2 Absatz 1 HmbStiftG) bei einem Stiftungsver-
mögen

bis zu 100 000 Euro . . . . . . . . . . . . . 3 234
bis zu 150 000 Euro . . . . . . . . . . . . . 3 504
bis zu 200 000 Euro . . . . . . . . . . . . . 3 776
bis zu 250 000 Euro . . . . . . . . . . . . . 3 990
bis zu 300 000 Euro . . . . . . . . . . . . . 4 276
bis zu 350 000 Euro . . . . . . . . . . . . . 4 514
bis zu 400 000 Euro . . . . . . . . . . . . . 4 752
bis zu 450 000 Euro . . . . . . . . . . . . . 5 278
bis zu 500 000 Euro . . . . . . . . . . . . . 5 772
bis zu 1 000 000 Euro . . . . . . . . . . . .            	 7 272
über 1 000 000 Euro . . . . . . . . . . . . .             	 8 790	“.

3. In den nachstehend genannten Nummern treten an die
Stelle der bisherigen Gebührensätze die folgenden
neuen Gebührensätze:
Nummer 2.3	 erster Gebührensatz . 126

zweiter Gebührensatz	 1 260
Nummer 2.4	 erster Gebührensatz . 64

zweiter Gebührensatz	 1 299
Nummer 2.5	 erster Gebührensatz . 64

zweiter Gebührensatz	 1 297
Nummer 2.6	 erster Gebührensatz . 64

zweiter Gebührensatz	 646
4. Nummer 2.7 erhält folgende Fassung:

„2.7	 Genehmigung zur Änderung 
einer Satzung (§ 85a Absatz 1 
BGB)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 64

bis	 3 684	“.
5. In den nachstehend genannten Nummern treten an die

Stelle der bisherigen Gebührensätze die folgenden
neuen Gebührensätze:
Nummer 2.8	 erster Gebührensatz . 34

zweiter Gebührensatz	 366
Nummer 2.9	 erster Gebührensatz . 129

zweiter Gebührensatz	 3 183
Nummer 2.10	 erster Gebührensatz . 129

zweiter Gebührensatz	 8 790
6. In Nummer 2.11 wird hinter der Textstelle „2.2“ die

Textstelle „, 2.4“ eingefügt.

7. In Nummer 2.12 wird hinter der Textstelle „2.3“ die
Textstelle „, 2.4“ eingefügt.

§ 2
Änderung der Gebührenordnung für Amtshandlungen nach 

dem Hamburgischen Transparenzgesetz 

In der Anlage der Gebührenordnung für Amtshandlungen 
nach dem Hamburgischen Transparenzgesetz vom 5. Novem-
ber 2013 (HmbGVBl. S. 456), zuletzt geändert am 3. Dezember 
2024 (HmbGVBl. S. 657, 658), treten in den nachstehend 
genannten Nummern an die Stelle der bisherigen Gebühren-
sätze die folgenden neuen Gebührensätze:	
Nummer 1.1.1	 erster Gebührensatz . . . .    34

zweiter Gebührensatz  . .  281
Nummer 1.1.2	 erster Gebührensatz . . . .    68

zweiter Gebührensatz  . .  773
Nummer 1.2.1	 erster Gebührensatz . . . .    17

zweiter Gebührensatz  . .  281
Nummer 1.2.2	 erster Gebührensatz . . . .    34

zweiter Gebührensatz  . .  773
Nummer 1.3.1.1	 erster Gebührensatz . . . .    17

zweiter Gebührensatz  . .  141
Nummer 1.3.1.2	 erster Gebührensatz . . . .    34

zweiter Gebührensatz  . .  773
Nummer 1.3.2.1	 erster Gebührensatz . . . .    17

zweiter Gebührensatz  . .  141




